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Streitfall Walfischbucht 

Ein ungelöstes Problem der Entkolonisierung Namibias L Y N N B E R A T 

Auch wenn i n der internationalen Gemeinschaft noch Eupho
rie über den erfolgreichen, von den Vereinten Nationen betreu
ten Übergang Namibias i n die Unabhängigkeit 1 herrscht, so 
sollte doch n icht i n Vergessenheit geraten, daß der einzige na
mibische Tiefwasserhafen, Walfischbucht (Walvis Bay), auch 
nach der Umsetzung des Unabhängigkeitsplans der Weltorga
nisat ion wei terh in i n südafrikanischer Hand ist. Dieser Hafen 
u n d sein unmittelbares Hinter land - e in 1 124 Quadratkilo
meter großes Gebiet m i t einer Bevölkerungszahl von ungefähr 
20 000 Menschen - sind i n gewisser Weise der Schlüssel zur 
wirtschaft l ichen, polit ischen u n d auch sicherheitspolitisch-
militärischen Unabhängigkeit eines freien N a m i b i a . 2 

I n der Tat t r i f f t es weitgehend zu, daß m i t der Herrschaft über 
Walfischbucht auch die Kontrol le über das ganze Land verbun
den bleibt - eine Sichtweise, die n icht gerade neu ist. I m ausge
henden 19. und frühen 20.Jahrhundert gelangten Briten und 
Deutsche zu der Einsicht, daß das riesige Hinter land, das als 
Südwestafrika bekannt wurde, i n seiner E n t w i c k l u n g i m m e r 
gehemmt sein würde, solange es von der einen und Walfisch
bucht von einer anderen Macht kontro l l ier t würde. Auch Süd
afrika ist sich der strategischen Bedeutung des Hafens nach 
wie vor bewußt. I n Walfischbucht endet Namibias Haupteisen
bahnlinie, u n d hier liegt der einzige nennenswerte Hafen des 
Landes. M i t acht Tiefwasser-Ankerplätzen ist Walfischbucht 
der fünftgrößte Hafen i m Südlichen A f r i k a , 3 der regelmäßig 
von internationalen Schiffahrtslinien nach u n d aus Südafrika, 
Europa, Nordamerika und Asien angefahren w i r d . Mehr als 
90 v H aller Exporte Namibias sowie sämtliche Produkte aus 
dem namibischen Bergbau (mit Ausnahme der Diamantenför
derung) werden über dieser. Hafen verschifft . 4 Walfischbucht 
bildet außerdem das Z e n t r u m der namibischen Fischereiindu
strie - nach dem Bergbau zweitgrößter Industriezweig des Lan
des. I n der Nähe des Hafens, i n Rooikop, unterhält Südafrika 

einen Luftwaffenstützpunkt; zudem w i r d die Bucht als Z w i 
schenstation der südafrikanischen Marine genutzt. Ebenfalls 
i n der Bucht stationiert ist die Marineinfanterie, eine Marine-
Spezialeinheit zur Aufstandsbekämpfung, die von der südafri
kanischen Regierung i m Rahmen ihrer Strategie z u m Schutz 
aller südafrikanischen Häfen eingesetzt w i r d . Fernerhin befin
det sich i m Gebiet der Walfischbucht die einzige kombinier te 
Infanterie- u n d Panzereinheit des südafrikanischen Heeres, das 
zur Elite der Armee gerechnete 2.Infanteriebataillon. Bei die
ser Interessenlage verwundert es nicht , daß der völkerrechtli
che Status des Terr i tor iums z u m Gegenstand vehementer Aus
einandersetzungen geworden ist. 
Südafrika beansprucht Walfischbucht als seinen Besitz. Die 
Südwestafrikanische Volksorganisation (SWAPO) hingegen, 
nunmehr die stärkste Partei i m neuen namibischen Parlament, 
erhebt m i t Bi l l igung aller anderen polit ischen Parteien des 
Landes den Anspruch, daß das Gebiet ein integrierender Be
standteil Namibias sei u n d daher unter namibische Hohei t ge
höre. I n der Tat schreibt A r t i k e l 1 Absatz 4 der Verfassung Na
mibias fest, daß das Staatsgebiet die Enklave sowie den Hafen 
Walfischbucht einschließt. 5 Beide Seiten, Windhoek w i e Preto
ria, stützen ihre Forderung m i t völkerrechtlichen Argumenten 
ab. 

I . Die Argumentation der beiden Parteien 

Südafrika gründet den Anspruch auf Walfischbucht auf seine 
Kette von Rechtstiteln u n d listet drei Faktoren zur Unterstüt
zung seiner Position, daß Walfischbucht nach den Regel des 
Völkerrechts zur Republik Südafrika gehöre, auf: Erstens die 
förmliche Annexion des Gebiets zu einem Z e i t p u n k t , als es 
noch Niemandsland war ; zweitens die tatsächliche u n d n icht 
i n Frage gestellte Besetzung des Gebiets nach der Annex ion 
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durch die zuständigen rechtmäßigen Behörden; u n d drittens 
die förmliche Einverleibung von Walfischbucht i n den Staat 
Südafrika durch ein ordnungsgemäßes verfassungsrechtliches 
Verfahren. 
Ihre Bedeutung erlangten diese Faktoren durch die i m folgen
den beschriebenen Ereignisse. I m Jahre 1878 annektierte Groß
bri tannien die bis dahin keinem Staat gehörende Bucht. 1884 
wurde sie von der Kapkolonie annektiert ; der Rechtstitel ging 
1910 m i t der Schaffung der Südafrikanischen U n i o n auf Südaf
rika über. M i t dem Gründungsakt der Republik Südafrika wur
de die Bucht i m Jahre 1961 ein Tei l auch dieses Staates. Zuvor 
hatten i m sogenannten Helgoland-Sansibar-Vertrag am l . Jul i 
1890 i n Berl in Großbritannien u n d das Deutsche Reich ihre 
Ansprüche i n A f r i k a u n d bezüglich Helgolands untereinander 
ausgeglichen. I n diesem A b k o m m e n wurden die britische Ho
heit über Walfischbucht u n d die deutsche Herrschaft über das 
südwestafrikanische Protektorat festgelegt. 
Während des Ersten Weltkriegs besetzte Südafrika Südwestafri
ka. Nach dem Krieg verwaltete Südafrika das ehemals deut
sche -Schutzgebiet« als C-Mandat des Völkerbundes. Das M a n 
datsabkommen gestattete es Südafrika, Südwestafrika als fe
sten Bestandteil der Südafrikanischen U n i o n zu verwalten. 
Obwohl Walfischbucht n icht z u m Mandatsgebiet gehörte, be
gann Südafrika i m Jahre 1922 der Einfachheit halber damit , 
Walfischbucht als Tei l Südwestafrikas von Windhoek, der 
Hauptstadt des Terri toriums, aus zu verwalten, u n d zwar i m 
Einklang m i t dem Südwestafrika-Gesetz, das i m gleichen Jahr 
v o m südafrikanischen Parlament i n Kapstadt verabschiedet 
worden war. Diese Verwaltungspraxis währte bis 1977; am 
31.August jenes Jahres erließ die südafrikanische Regierung ei
ne Proklamation, derzufolge die Verwaltung des Gebiets wie
der von Windhoek an Kapstadt übertragen wurde. 
Der Anspruch der namibischen Regierung (und vor der Unab
hängigkeit die Forderung der SWAPO), daß Südafrika n icht län
ger einen Rechtsanspruch auf Walfischbucht habe, daß das Ge
biet v ie lmehr ein integrierender Bestandteil Namibias sei, be
ruht auf einer komplementären u n d komplexen völkerrechtli
chen Argumentat ion . Z u m einen sei der ursprüngliche b r i t i 
sche Rechtstitel, der damals ohnehin n icht auf einer Z u s t i m 
m u n g Betroffener gründete, ohne Gültigkeit u n d könne jeden
falls gegenwärtig keinen kolonialen Anspruch mehr stützen. 
Zweitens habe die südafrikanische Regierung ihre Hoheits
rechte über Walfischbucht f r e i w i l l i g abgetreten, als sie deren 
Verwaltung den südwestafrikanischen Behörden übertragen 
u n d sie länger als e in halbes Jahrhundert dort belassen habe. 
Z u m dr i t ten sei Walfischbucht geographisch, wir tschaf t l i ch 
u n d historisch ein Teil Namibias. Allenfal ls habe Walfisch
bucht unter der kolonialen Obhut Südafrikas gestanden, bevor 
das Gebiet den südwestafrikanischen Behörden überantwortet 
worden sei. Das Völkerrecht der Gegenwart erkenne jedem Ko
lonialvolk das Recht auf Selbstverwaltung u n d Unabhängig
kei t zu und bestreite die Existenz eines Rechts, e in Gebiet 
oder ein Volk aufs neue zu kolonisieren. Viertens schließlich 
werde von den Vereinten Nationen anerkannt, daß das unab
hängige Namibia m i t territorialer Integrität ausgestattet zu 
sein habe. Historische u n d ökonomische Gesichtspunkte wie 
auch politische u n d militärische Erwägungen sprächen alle
samt dafür, daß dieses Z i e l n icht erreicht werden könne, solan
ge Walfischbucht von Namibia getrennt sei . 6 

I I . Bewertung der Argumente 

Bezieht m a n die E n t w i c k l u n g des Souveränitätskonzepts i m 
Völkerrecht i n die Betrachtung der Geschichte von Walfisch
bucht ein, so ergibt sich, daß der Anspruch der Regierung Na
mibias m i t dem modernen Völkerrecht k o n f o r m geht. Die Be
rechtigung der namibischen Forderung leitet sich aus der 
Wandlung der internationalen Gemeinschaft von einem exklu
siven, weißen, westlichen Staatenclub zu einer alle Länder 

umfassenden Gesamtheit ab; i m Zeitverlauf lassen sich drei 
aufeinanderfolgende Rechtssysteme unterscheiden. 
Zuerst herrschte die Rechtsordnung des Kolonialismus, i n 
welcher die westlichen Staaten den nicht-christ l ichen u n d 
schließlich allen »unzivilisierten« Völkern jegliche Souveräni
tät absprachen. Unter diesem Rechtssystem, das seinen Höhe
p u n k t Ende des 19. und Anfang des 20.Jahrhunderts erreichte, 
war es sozusagen Gewohnheitsrecht, daß die naturgegebenen 
Rechte der >Eingeborenen<völker außer Kraft gesetzt wurden. 
Gemessen an diesem Standard bewegte sich das britische Vor
gehen i m H i n b l i c k auf Walfischbucht völlig i m Rahmen der 
gängigen Staatenpraxis des Gebietserwerbs durch Zession oder 
Besetzung; der Rechtsanspruch Großbritanniens und, von i h m 
abgeleitet, Südafrikas auf Walfischbucht besaß demnach zu 
diesem Z e i t p u n k t Gültigkeit. 
Dieser Phase folgte als zweite eine des Übergangs: die Rechts
auffassung des frühen 20.Jahrhunderts, bei der sich die west l i 
chen Staaten zwar rhetorisch für die Selbstbestimmung der 
Völker engagierten, diesen Ankündigungen aber keine Taten 
folgen ließen. Trotz der Vorspiegelung der Schaffung einer 
neuen internationalen Rechtsordnung wurden i n den ersten 
Jahrzehnten unseres Jahrhunderts die Grundsätze des Völker
rechts noch i m m e r ledigl ich auf die Beziehungen der west l i 
chen Staaten untereinander angewandt. Auch wenn die A f r i k a 
ner Gebiete bewohnten, die m i t den völkerrechtlichen Termi
n i »Kolonie«, »Mandat« oder auch »Staat« benannt wurden, so 
hingen die westlichen Mächte i m m e r noch dem Gedankengut 
des vorigen Jahrhunderts an, nach dem das Völkerrecht keine 
Anwendung auf die »Eingeborenen« fand. I n einer Welt, die das 
brutale Vorgehen der Mandatsmacht gegen Südwestafrikaner 
sowie die Unterjochung Äthiopiens durch I ta l ien zuließ, sah 
auch die Völkerrechtsordnung jene Faktoren als jurist isch h i n 
reichend an, die Südafrika für seine Kette von Rechtstiteln auf 
Walfischbucht anführte. 
Dri t tens schließlich folgte die moderne Völkerrechtsordnung 
der zweiten Hälfte des 20.Jahrhunderts, i n der der auf Selbstbe
s t i m m u n g u n d Gleichberechtigung fußende Grundsatz der 
Entkolonisierung als Rechtsgut verankert wurde. Der Sieg der 
Entkolonisierung war das Ergebnis vieler Ursachen - so etwa 
der Kriegspropaganda der A l l i i e r t e n m i t ihrem Einfluß auf die 
kolonisierten Völker, der Teilnahme von Kolonialvölkern am 
Krieg, der Bürgerrechtsbewegung i n den Vereinigten Staaten, 
der Verwerfung des Rassismus durch die Wissenschaft, der zu
nehmenden Bemühungen der i m Westen ausgebildeten El i ten 
der Kolonien u m die öffentliche M e i n u n g i n den vorgeblichen 
Mutterländern - , die i n den späten fünfziger u n d den sechziger 
Jahren i n der poli t ischen Unabhängigkeit zahlreicher neuer 
Staaten gipfelte u n d i n den meisten Teilen der Welt das Ende 
der Fremdherrschaft herbeiführte; schließlich entfaltete auch 
das zahlenmäßige Anwachsen der Mitgliedstaaten der Verein
ten Nat ionen durch eben diese neuen Staaten weitere W i r k u n 
gen. I n dieser modernen Rechtsordnung wurde die Selbstbe
s t i m m u n g der Völker z u m Jus cogens - zu einer fundamenta
len, zwingenden u n d vorrangigen Regel des Völkerrechts, zur 
unbedingten N o r m , die n icht einfach durch Vertrag oder H i n 
nahme einer entgegenstehenden Praxis beiseite geschoben 
werden kann, sondern allenfalls durch die Setzung einer neuen 
N o r m m i t gegenteiligem Inhal t . 
Seit langem hatte die internationale Gemeinschaft erkannt, 
daß die Präsenz Südafrikas i n Namibia dem Völkerrecht z u w i 
derlief. So verletzte sie das Jus cogens durch die Beeinträchti
gung des Rechts des namibischen Volkes auf Selbstbestim
mung. Aus diesem Grunde waren die anderen Staaten ver
pfl ichtet , Namibia betreffende Entscheidungen und Handlun
gen Südafrikas n icht anzuerkennen — eine Verpflichtung, der 
sie leider n icht i m m e r nachkamen. Die Anwendung solcher 
Konzepte des modernen Völkerrechts wie das der rechtl ichen 
Bindungen, des intertemporalen Rechts (der Theorie des 
Rechtsübergangs) sowie des Vertrauensschutzes (Estoppel-
Prinzip) macht f re i l i ch deutl ich, daß Walfischbai ein Tei l Na-
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mibias ist. Die südafrikanische Regierung handelt daher i n 
Walfischbucht derzeit gegen das Selbstbestimmungsrecht des 
namibischen Volkes. Die Weigerung Südafrikas, dieses Selbst
bestimmungsrecht anzuerkennen, k o m m t so einem Bruch des 
Jus cogens gleich; damit hat Südafrika ein internationales Ver
brechen begangen, seine Ansprüche auf Walfischbucht sind 
nicht ig , u n d andere Staaten sind verpflichtet, derartige A n 
sprüche nicht anzuerkennen. 
Geht m a n von der Rechtmäßigkeit der namibischen Position 
aus, so ergeben sich h ins icht l i ch der Lösung des Konf l ik ts 
mehrere Wege, die beschritten werden könnten. 

I I I . Wege zur Beilegung des Konflikts 

Die folgenden vier Optionen sind denkbar: 
1. die Err ichtung eines Freihafens, 
2. die gemeinsame Verwaltung des Gebiets, 
3. ein Schiedsverfahren 
und 

4. eine Lösung auf G r u n d internationalen Drucks. 

Option Freihafen 
Seit den siebziger Jahren gehen die Vorschläge einiger Südafri
kaner dahin, die Walfischbai zu einem Freihafen unter südafri
kanischer Kontrol le zu machen. Als Freihafen, so wurde argu
mentiert , böte Walfischbucht zahlreiche wirtschaft l iche Vor
teile, deren bedeutendster die Möglichkeit für Kaufleute u n d 
Erzeuger wäre, Waren für den Re-Export zol l frei u n d ohne Ein
fuhrkontro l len zu importieren, zu lagern u n d weiterzuverar-
beiten. Die heimische Industrie genösse somit bei der Ausfuhr 
ihrer Produkte Vorteile, wie sie derzeit Hongkong biete. Für 
Südafrika wäre diese Opt i on durchaus reizvoll , da es interna
tionale Wirtschaftssanktionen mi t te l s des Freihafens umgehen 
könnte. Für Namibia aber würde diese Opt i on erheblich gerin
gere Vorteile m i t sich bringen, da sie politische Willfährigkeit 
gegen Pretoria voraussetzen würde; würde sich die namibische 
Regierung nämlich weigern, i n poli t ischen u n d wirtschaftspo
l i t ischen Angelegenheiten den von Pretoria gewünschten Kurs 
einzuschlagen, könnte dies zur Schließung des Hafens durch 
Südafrika führen. Z u d e m hätte Südafrika m i t der Beibehaltung 
seiner Militärstützpunkte i n Walfischbucht beste Gelegenheit 
für Einfälle nach Namibia , sollte sich Windhoek der Pol i t ik 
Pretorias widersetzen. 

tm Rick 

Eastsr Him 

Krall Pô»! 

MerciKl Ul»«* 
Öoiprti« R™ 

laisflllrtv 

Ichstae Island 

Option gemeinsame Verwaltung 

Diese O p t i o n sieht die von den beiden Regierungen gemein
schaftlich ausgeübte Verwaltung von Walfischbucht vor. Eine 
Form der gemeinsamen Verwaltung, wie sie die einstige »Inte
rimsregierung« ursprünglich vorgeschlagen hatte, wäre ein 
K o n d o m i n i u m , unter dem die Bewirtschaftung des Hafens zu 
gleichen Teilen bei Namibia u n d bei Südafrika läge. Eine der
artige Kondominiumslösung hätte die politische Souveränität 
Südafrikas i n keiner Weise angetastet, Namibia jedoch die glei
chen Nachteile beschert wie die Freihafen-Option. Eine umfas
sendere A r t der gemeinsamen Verwaltung, die etwa die p o l i t i 
sche w i e die wirtschaft l iche Tei lung der Verantwortl ichkeiten 
umfassen würde - unabhängig davon, ob eine spätere Übertra
gung der gesamten Verantwortung für Walfischbucht auf Na
m i b i a n u n beabsichtigt wäre oder nicht - , würde eine Vielzahl 
komplexer rechtlicher Probleme m i t sich bringen; so stellte 
sich z u m Beispiel die Frage, ob die südafrikanische oder die na
mibische Gesetzgebung Anwendung zu f inden hätte, oder ob 
Namibia damit einverstanden sein könnte, seine Staatsbürger 
südafrikanischem Strafrecht oder anderen, Schwarze oftmals 
diskriminierenden Gesetzen zu unterwerfen. Selbst wenn ein 
für beide Seiten akzeptables juristisches Regelwerk geschaffen 
werden könnte, wäre die praktische Arbei t m i t e inem solchen 
System eine äußerst kräftezehrende Angelegenheit. 

Possession Island 

Albatross R. 
Pamaria 's 

Slack Bsc 
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Option Schiedsverfahren 

Unter dieser O pt ion könnte die namibische Regierung den Fall 
entweder vor einen unabhängigen Schiedsrichter oder vor den 
Internationalen Gerichtshof (IGH) i m Haag bringen. Ein 
Schiedspruch k o m m t jedoch nur zustande, wenn sich beide 
Seiten auf die Person des Schiedsrichters einigen können u n d 
bereit sind, sich seinem Spruch zu unterwerfen. Da die völker
rechtliche Position Südafrikas i n dieser Frage ohnehin recht 
schwach ist, dürfte es einen solchen Vorschlag k a u m aufgrei
fen. 
Z u hoffen, daß die Vorlage des Falles be im I G H eine schnelle 
Lösung zugunsten Namibias herbeiführen würde, wäre 
leichtgläubig i n einer Welt, i n der die mächtigsten Staaten die 
Rechtsprechung des I G H einfach ignorieren, wenn sie ihnen 
n icht paßt. Heutzutage lehnt die Mehrzahl der Staaten eine 
obligatorische Jurisdiktion des I G H ab. O b w o h l die Z a h l der 
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen seit den fünfziger Jah
ren enorm angewachsen ist, stieg die Zahl der Staaten, die sich 
der obligatorischen Jurisdiktion dieses Hauptrechtsprechungs
organs der Vereinten Nationen unterwerfen, nur allmählich an. 
Während 1953 eine damalige Mehrhei t von 37 U N - M i t g l i e d 
staaten die obligatorische Gerichtsbarkeit anerkannte, betrug 
1985 der A n t e i l der Staaten, die sich entsprechend A r t i k e l 36 
Absatz 2 des IGH-Statuts f r e i w i l l i g der Rechtsprechung des 
I G H unterworfen hatten, m i t 48 Staaten nur noch 30 v H aller 
UN-Mitgl iedstaaten. Bedeutender als dieser prozentuale 
Rückgang ist jedoch die Tatsache, daß auch die Z a h l der Stän
digen Mitgl ieder des Sicherheitsrats, die sich an diesen Weg 
der Streiterledigung gebunden fühlen, zurückgegangen ist. 
Nachdem die Vereinigten Staaten am 7.0ktober 1985 m i t Wir
kung v o m 7.April 1986 ihre Unterwerfung unter die obligatori
sche Rechtsprechung des I G H aufgekündigt hatten, blieb nur 
noch ein Ständiges Ratsmitglied, nämlich Großbritannien, der 
Gerichtsbarkeit des I G H unterworfen (hatte aber zu diesem 
Z e i t p u n k t bereits andere Techniken entwickel t , durch welche 
sich Gerichtsentscheidungen, die seine Interessen bedrohen, 
vermeiden lassen). 

I n acht str i t t igen be im I G H anhängigen Fällen seit 1972 zogen 
es die Beklagten vor, entweder gar n icht erst zu erscheinen 
oder ab einem best immten Stadium des Verfahrens n icht mehr 
tei lzunehmen. Auch i m Falle von Walfischbucht würde es die 
südafrikanische Regierung sicherlich vorziehen, die Anerken
nung der IGH-Gerichtsbarkeit zu verweigern, n icht zur Ver
handlung zu erscheinen oder sich einer Entscheidung des I G H 
nicht zu beugen. Südafrika erkennt die obligatorische Recht
sprechung des I G H nicht an. Z u d e m herrschen zwischen Süd
afrika und Namibia i n wei ten Bereichen grundlegende M e i 
nungsverschiedenheiten über wesentliche Prinzipien des Völ
kerrechts u n d ihre angemessene Anwendung. Südafrika würde 
sich nie einem Richterspruch unterwerfen, der nach seinem 
Dafürhalten auf falschen Grundsätzen beruht. Die früheren 
Reaktionen der südafrikanischen Regierung auf die Süwestaf-
r ika betreffenden Entscheidungen des Gerichtshofs sind sym
ptomatisch: f ie l der Spruch i n i h r e m Interesse aus, so begrüßte 
sie den T r i u m p h des Rechts,- war das n icht der Fall, wurde die 
richterliche Entscheidung ignoriert . 
Doch auch ohne die Z u s t i m m u n g Südafrikas wäre es für Na
mibia möglich, be im I G H ein Gutachten einzuholen, das - so
fern nicht die Richter des Internationalen Gerichtshofs unvor
hergesehenerweise i n juristischen Konservativismus zurück
fallen — i m Sinne der namibischen Interessen ausfallen dürfte. 

Option internationaler Druck 

Sollten die unlängst begonnenen Verhandlungen zwischen 
Pretoria u n d Windhoek nicht zu einem annehmbaren Zei tplan 
für den Rückzug Südafrikas aus dem T e r r i t o r i u m Walfisch
bucht führen, so verspräche internationaler D r u c k w o h l am 
ehesten Erfolg h ins icht l i ch einer Rückgabe des Gebiets an Na
mibia . Resolution 432(1978) des Sicherheitsrats der Vereinten 

Nationen v o m 27.Juli 1978 fordert die »baldige Wiedereinglie
derung der Walfischbai i n das T e r r i t o r i u m von Namibia« e i n . 7 

Auch die UN-Generalversammlung hat sich dahin gehend aus
gesprochen. Sollten die Bemühungen Namibias scheitern, die 
Rückgabe des Gebiets durch direkte Verhandlungen m i t der 
südafrikanischen Regierung zu erreichen, könnte Windhoek 
den Fall sodann vor die Vereinten Nat ionen bringen. Ein i m 
Sinne Windhoeks ergangenes Gutachten des Internationalen 
Gerichtshofs würde den Anspruch Namibias stützen u n d ei
nen Mobilisierungseffekt auf die internationale Gemeinschaft 
ausüben. Die Weltorganisation könnte dann D r u c k auf Süd
afrika ausüben, u m seine Regierung zur Aufgabe von Walfisch
bucht zu bewegen; derartiger D r u c k könnte auch die Andro
hung der Verhängung wirtschaft l icher Sanktionen einschlie
ßen. Die präzedenzlose Einigkeit des Sicherheitsrats i n der 
Golfkrise läßt den Erfolg eines solchen Vorgehens durchaus i n 
Reichweite erscheinen. Z u d e m w i r d ein Südafrika, das derzeit 
sehr darauf bedacht ist, aus seiner internationalen Isolation 
auszubrechen, dem Gedanken einer Fortdauer seines Pariasta
tus nicht nähertreten wol len . 

IV. Weitere südafrikanisch-namibische Territorialfragen 

Z u den Streitpunkten, die ebenfalls einer Lösung bedürfen, 
zählen der Status der Pinguininseln sowie die Abgrenzung des 
namibischen Staatsgebiets i m Süden. 

Die Pinguininseln 

Sollte Namibia die Vereinten Nationen anrufen oder anderwei
t i g i n Verhandlungen über die Rückgabe von Walfischbucht 
eintreten, so sollte es zugleich auf der Klärung des Status der 
Pinguininseln bestehen. 8 Diese zwölf winzigen, unbewohn
ten, süßwasserlosen Felseninseln sind größtenteils nahe der 
Küste bei Lüderitz gelegen. Während die größte von ihnen, Pos
session, eine Ausdehnung von knapp 0,9 Quadratki lometern 
hat, sind einige der anderen k a u m mehr als ein Fels i m Wasser. 
A l l e außer zweien liegen weniger als eine Mei le von der Küste 
entfernt, einige sogar i n Sichtweite des Strandes. 9 Die Inseln 
gelangten nach einer anderen Kette von Rechtstiteln, als es bei 
Walfischbucht der Fall war, an Südafrika. 
Südafrika belegt seinen Anspruch auf die Inseln m i t dieser sei
ner Kette von Rechtstiteln. D i e namibische Regierung hat die 
Darlegung ihrer Position bislang auf rechtliche Grundsatzer
klärungen beschränkt. I n der namibischen Verfassung werden 
i n A r t . l Abs.4 die Grenzen des Landes einschließlich der »der 
Küste vorgelagerten Inseln Namibias« beschrieben. 1 0 Wie i m 
Fall Walfischbucht belegen der theoretische und praktische 

1 Siehe h ierzu H . Melber, E i n M o d e l l m i t Schönheitsfehlern. D i e U m s e t z u n g 
des Lösungsplans für N a m i b i a durch die Vereinten Nat ionen, V N 3/1990 
S.89ff. ( m i t H i n w e i s auf frühere Beiträge zu N a m i b i a i n dieser Zei tschr i f t ) . 

2 Dieser Aufsatz gebraucht die Begriffe Walf ischbucht (Walvis Bay ; deutsch 
auch als Walfischbai bekannt) u n d Gebiet oder T e r r i t o r i u m Walf ischbucht für 
das hier behandelte, 1 124 Quadratk i lometer große Gebiet. Der Name Wal
f ischbucht bezeichnet auch den Hafen sowie die Stadt i n solchen Fällen, w o 
sich diese Bedeutung aus d e m Kontext ergibt. 

3 Objective: Justice (ed. by U n i t e d Nat ions Office of Public Informat ion) , 
Special Supplement No.2 (June 1978). 

4 Siehe A n m . 3 . 
5 Text i n U N Doc. S/20967/Add.2 v.16.3.1990. Siehe auch C. Tomuschat , D i e 

Verfassung Namibias , V N 3/1990 S.95ff. 
6 Der Streit fal l w i r d i m einzelnen untersucht i n : L Berat, Walvis Bay: Decolo

n i z a t i o n and Internat iona l Law, N e w Haven (Yale U n i v e r s i t y Press) 1990 (hier 
auch Einzelnachweise z u den Darlegungen dieses A r t i k e l s ) . 

7 Text : V N 5/1978 S.180. 
8 D i e Kontroverse u m die P inguin inse ln w i r d deta i l l i er t i m A n h a n g meiner 

Monographie -Walvis Bay< (Anm.6) behandelt. 
9 D i e Entfernungen der Inseln (von Norden nach Süden) z u m Strand sind nach

stehend i n Seemeilen wiedergegeben. Hol landsbi rd oder H o l l a m s b i r d : 5,8751 
s m ; M e r c u r y : 0,6468 s m ; Ichaboe: 0,72765 s m ; Seal: 0,848925 s m ; Penguin: 
0,444675 srtii Hal i fax : 0,202125 s m ; Long (Nordinsel) : 0,1617 s m ; Long 
(Südinsel): 0,202125 s m ; Possession: 1,334025 s m ; Albatross: 0,6468 s m ; 

Pomona: 0,08085 sm, P l u m p u d d i n g : 0,282975 s m ; Sinclair's: 0,121275 sm. 
Zahlenangaben von M i c h a e l D u l k a , UN-Kartograph, N e w York. 

10 S i e h e A n m . 5 . 
11 L . Oppenheim, In ternat iona l Law (8th ed., vo l . l ) , 1955, S.532L 
12 S i e h e A n m . 5 . 
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Wandel von einer kolonialistischen Rechtsordnung z u m mo
dernen Rechtssystem wie auch die Gel tung des intertempora
len Rechts und des Estoppel-Prinzips, daß unter dem heutigen 
Völkerrecht auch die Inseln rechtmäßig zu Namibia gehören. 
In ihrer Resolution 35/227 v o m 6.März 1981 erklärte die Gene
ralversammlung m i t großer Mehrhei t , daß die Inseln 
»einen festen Bestandteil Namibias darstellen und deshalb jeder Be
schluß Südafrikas über die Beanspruchung des Hoheitsrechts über die
se Inseln illegal sowie null und nichtig ist«. 
Die Bedeutung dieser Inseln sollte n icht unterschätzt werden. 
Die Aussichten, ein wir tschaf t l i ch lebensfähiges Namibia zu 
schaffen, werden solange gemindert, wie Südafrika die Kon
trolle über die Inseln u n d die sie umgebenden Gewässer be
hält, denn dies beließe einen Teil der namibischen Küstenge
wässer i n südafrikanischer Hand und würde die südnamibi
schen Gewässer i n abwechselnd südafrikanische und namibi 
sche Zonen zerstückeln. Auch könnte sich die Überlegenheit 
der südafrikanischen Marine z u m Schaden Namibias auswir
ken; etwaige Bemühungen Namibias, die Ausbeutung der Res
sourcen i n seinen Gewässern zu beschränken, könnten von 
Südafrika leicht unterlaufen werden. Z u d e m hätte Südafrika 
die Möglichkeit, die namibische Fischereiindustrie massiv zu 
beeinträchtigen u n d Namibias Kontrol le über seine südlichen 
Gewässer zu behindern. Da zwei der Pinguininseln u n m i t t e l 
bar vor der Hafeneinfahrt von Lüderitz liegen, wäre es außer
dem für Südafrika ein leichtes, auf die dortige Fischerei oder 
Schiffahrt störend e inzuwirken. 

Eine derartige Grenzfestlegung widerspricht jedoch heutigem 
Völkerrecht, welches i m Falle eines n icht schiffbaren Grenz
flusses verfügt, daß die imaginäre Grenzlinie i n der M i t t e des 
Flusses zu verlaufen u n d dabei sämtlichen Flußbiegungen zu 
folgen habe. 1 1 Dementsprechend hält die namibische Verfas
sung i n A r t . l Abs.4 fest, daß Namibia i m Süden bis zur M i t t e 
des Oranje reiche. 1 2 Sollte die namibische Regierung dieses 
Thema m i t Südafrika ansprechen, so w i r d Südafrika sich wahr
scheinlich wiederum auf das Argument der Kette von Rechts
t i t e l n berufen; es dürfte darauf verweisen, daß es Ausnahmere
gelungen zu der Grenzflußregel gibt u n d daß somit das gesam
te Flußbett zu Südafrika gehöre. 
Z u der erwähnten Regel gibt es i n der Tat drei Ausnahmebe
st immungen: das Al trecht auf Besitz des ganzen Flusses, eine 
vertragliche Festlegung oder die Tatsache, daß ein Staat das Ge
lände diesseits eines Flusses vor Inbesitznahme des Landes 
jenseits des Flusses durch einen anderen Staat besetzt hat. Ent
lang seiner Argumentat ionsl inie h ins i cht l i ch Walfischbucht 
u n d der Pinguininseln dürfte Südafrika w o h l die letzten beiden 
Ausnahmeregelungen anführen. D o c h wie auch i m Falle der 
Bucht und der Inseln werden der Wandel von der kolonia l ge
prägten zur modernen Rechtsordnung und die Anwendung 
heutiger völkerrechtlicher Konzepte (wie rechtliche Bindun
gen u n d intertemporales Recht) die Richt igkeit der namib i 
schen Position bestätigen. 

Die Südgrenze Namibias 

M i t den Problemen Walfischbucht u n d Pinguininseln nicht d i 
rekt verknüpft ist die Frage der Festlegung der südlichen Lan
desgrenze. Der 1890 geschlossene britisch-deutsche Vertrag 
über A f r i k a u n d Helgoland beschrieb auch die Grenzen Süd
westafrikas. Er legte den Grenzverlauf i m Süden fest: von der 
Mündung des Oranje entlang dessen nördlichem Ufer bis z u m 
20.Grad östlicher Länge. Der Oranje selbst ist n icht schiffbar. 

A m 14.März 1991 trafen hochrangige Vertreter Namibias u n d 
Südafrikas i n Kapstadt zusammen, u m den Komplex Walfisch
bucht zu erörtern. Auch die Frage der Pinguininseln u n d die 
der südlichen Landesgrenze wurden angesprochen. Nach nur 
wenigen Stunden endeten die Verhandlungen jedoch i n einer 
Sackgasse; die Vertreter beider Seiten betrachteten weitere 
Konsultat ionen m i t ihren jeweiligen Regierungen als unerläß
l i c h . 

Kolonisiert nach der Entkolonisierung? 
Zur Beendigung der UN-Treuhandschaft über Mikronesien, die Marshallinseln 
und die Nördlichen Marianen 

PHILIP K U N I G • SUSANNE RUBLACK 

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat am 22.Dezem
ber 1990 über die Beendigung des Treuhandstatus des unter 
der Verwaltung der Vereinigten Staaten stehenden Gebiets Pa
zifikinseln entschieden. Es war dies nach der Entkolonisie
rung Neuguineas durch Verschmelzung in das heutige Papua-
Neuguinea im fahre 1975 das letzte der elf Territorien, die 
dem Treuhandsystem nach den Kapiteln XII und XIII der UN-
Charta unterstellt waren. Nach Resolution 683 (1990) des Si
cherheitsrats (Text: VN 1/1991 S. 34) bleiben diese Bestim
mungen, konkretisiert durch das 1947 *nit den USA abge
schlossene Treuhandabkommen, nun noch für eine der zum 
Treuhandgebiet Pazifikinseln gehörigen Inselgruppen, die Re
publik Palau, weiterhin anwendbar. Die drei übrigen Gebiete 
- das Commonwealth der Nördlichen Marianen, die Repu
blik Marshallinseln und die Föderierten Staaten von Mikrone-
sien - treten je für sich in ein besonderes Verhältnis der An-
bindung an ihre ehemalige Vnrwaltungsmacht ein. Der völ
kerrechtliche und wirtschaftlich-politische Rahmen, den die 
betreffenden Insularterritorien im Vorfeld der Ablösung ihres 
Treuhandstatus mit den USA ausgehandelt haben, läßt eine 

weitgehende Kontinuität jener Existenzbedingungen erwar
ten, die sich während der jüngsten Periode ihrer wechselvol
len Geschichte herausgebildet haben. 

I . Z u m Treuhandsystem der Vereinten Nationen 

Die Beendigung der Treuhandschaft über die Pazifikinseln ist 
e in Schritt mehr z u m endgültigen Abschluß des Treuhandsy
stems der Vereinten Nat ionen, 1 nachdem die wei t überwiegen
de Zahl der Treuhandgebiete bereits bis M i t t e der sechziger 
Jahre aus dem Treuhandstatus entlassen worden war. Für eine 
Einschätzung seiner Leistungen lassen sich unterschiedliche 
Perspektiven wählen. Es steht z u m einen i n historischer Kon
tinuität z u m Mandatssystem des Völkerbundes: M i t Ausnah
me der ehemaligen A-Mandate u n d des damaligen Südwest
afrika wurden die Mandatsgebiete, allerdings durch neu ge
schlossene A b k o m m e n , i n Treuhandschaften unter der U N -
Charta überführt, wobei die materiel len u n d ins t i tut ione l len 
Bestimmungen der Charta die Anforderungen an die Treu-
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